
 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
3711/2010 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
VI/61/1 

 Freigabedatum 
03.11.2010 

61/1 Lied Ke 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich der Ortslage in Köln-
Longerich/-Bilderstöckchen  
Arbeitstitel: Gewerbegebiet Robert-Perthel-Straße/Longericher Straße in Köln-
Longerich/-Bilderstöckchen, 1. Änderung 
 
 
Beschlussorgan 
Rat 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Stadtentwicklungsausschuss 18.11.2010       

Bezirksvertretung 5 (Nippes) 02.12.2010       

Stadtentwicklungsausschuss 09.12.2010       

Rat 14.12.2010       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Rat beschließt die Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich der Ortslage 
in Köln-Longerich/-Bilderstöckchen –Arbeitstitel: Gewerbegebiet Robert-Perthel-
Straße/Longericher Straße in Köln-Longerich/-Bilderstöckchen, 1. Änderung– für das Gebiet 
westlich der Robert-Perthel-Straße, Heckweg, Hugo-Junkers-Straße entlang des Bahngeländes 
des Verschiebebahnhofs Nippes bis zur Longericher Straße, Longericher Straße bis zur 
südlichen Grenze des Grundstücks Longericher Straße 175, entlang der westlichen 
Grundstücksgrenzen der Grundstücke Longericher Straße 175 - 179, südliche und westliche 
Grundstücksgrenzen des Grundstücks Robert-Perthel-Straße 10, östliche Grundstücksgrenzen 
der Grundstücke Robert-Perthel-Straße 6 - 2 bis zur südlichen Grundstücksgrenze des 
Parkplatzes, südliche Grenze des Grundstücks Robert-Perthel-Straße 1, westliche 
Grundstücksgrenzen der Grundstücke Robert-Perthel-Straße 1 - 79 (entlang der östlichen 
Grenze des Bürgerparks Nord) bis zur Straßengabelung Lindweilerweg/Butzweilerstraße/Robert-
Perthel-Straße in Köln-Longerich/-Bilderstöckchen in der zu diesem Beschluss als Anlage 
beigefügten, paraphierten Fassung. 
 

----------- 
Der Stadtentwicklungsausschuss verzichtet auf nochmalige Vorlage, falls die Bezirksvertretung 
Nippes ohne Einschränkung zustimmt.  



2 
Ja / Nein 

 
 
Alternative: keine 



3 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

    €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
  
Problemstellung 
Verhinderung einer städtebaulichen Fehlentwicklung 
 
Begründung 
- siehe Anlage 3 - 
 
 
Auswirkungen 
 
In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich dürfen  
 
a) Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 

nicht beseitigt werden. Hierzu zählen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung, Ände-
rung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zum Inhalt haben und die einer 
bauaufsichtlichen Genehmigung oder Zustimmung bedürfen oder die der Bauaufsichts-
behörde angezeigt werden müssen.  
 

b) erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderungen von Grundstücken und bau-
lichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzei-
gepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.  

 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1 - 3 
 
 
 


